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des Bundesministeriums für Familie, Jugend und 
Konsumentenschutz; 

Das Bundesministerium für Familie, Jugend und Konsumenten­

schutz beehrt sich, in der Beilage seine Stellungnahme zum 

oben genannten Entwurf des Bundesministeriums für Justiz 

in 25-facher Ausfertigung zu übermitteln. 

Beilagen 

Für die Richtigkeit 
der Ausfertigung: 

Wien, am 8. Oktober 1986 

Für den Bundesminister: 

ENT 
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] 38 1100/31-111/8/86 
8. Oktober 1986 

Stellungnahme des BMFJK zum Entwurf eines Produkthaftungsgesetzes 

I. Allgemeines 

1. Das Bundesministerium für Familie, Jugend und Könsumentenschutz 

tritt mit Nachdruck für die Einführung einer umfassenden ver­

schuldensunabhängigen Produkthaftung in Österreich im zeit­

lichen Einklang mit den EG-Staaten ein. In diesem Sinne wird 

der vorliegende Entwurf des Bundesministeriums für Justiz 

für ein Produkthaftungsgesetz ausdrücklich begrüßt. 

2. Mit der gesetzlichen Verankerung der Produkthaftung sollen die 

zahlreichen - im wesentlichen nicht bestrittenen - Schutzlücken 

zugunsten der durch ein fehlerhaftes Produkt zu Schaden gekom­

menen Konsumenten geschlossen werden. Um dieses Ziel zu erreichen, 

ist es unerläßlich, die Rechtsposition des Verbrauchers zu 

stärken und ihm ein leicht handhab bares Instrumentarium zur 

Verfügung zu stellen, welches ihm mit geringst möglichem Aufwand 

und Risiko einen Ersatz seines Schadens ermöglicht. Das Produkt­

haftungsgesetz muß daher, um diesen Anforderungen gerecht zu 

werden, möglichst einheitliche Regelungen vorsehen, die nicht 

durch zahlreiche Ausnahmebestimmungen, die unzweifelhaft zu 

großen Auslegungsproblemen führen werden, unübersichtlich ge­

macht werden. 

3. Die vom BMFJK angestrebte Präventivwirkung eines Produkthaftungs­

gesetzes wird nur dann zufriedenstellend sein, wenn der Haft­

pflichtige damit rechnen muß, bei einer Fehlerhaftigkeit seiner 

Produkte von dem Geschädigten erfolgreich in Anspruch genommen 

zu werden. Dazu ist es aber zweifellos erforderlich, die 

Position des Geschädigten auch durch eine Erleichterung der 

Beweislast zu stärken. 

4. Die Einführung der Produkthaftungsregelung ist das AGBG wird vom 

BMFJK gegrüßt. Wie unter 111. noch näher ausgeführt wird, wird 

jedoch ein selbständiger Artikel 11 zur Begründung einer Pflicht 

zur Deckungsvorsorge erforderlich sein. Es muß unbedingt Vorsorge 
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getroffen werden, daß der Haftpflichtige im Schadensfall tat­

sächlich zur Abdeckung des Schadens wirtschaftlich in der Lage 

ist. Diesbezügliche Bestimmungen, die eine Pflicht zur Deckungs­

vorsorge für den gesamten zur Klagseinbringung zur Verfügung 

stehenden Zeitraum vorsehen, sind im Produkthaftungsgesetz uner­

läßlich. 

11. Zu den Bestimmungen des Entwurfes 

Zu § 1 322a: 

Um das Produkthaftungsgesetz für den Verbraucher handhabbar zu 

machen, ist die in § 1322a Abs. 1 vorgesehene Solidarhaftung 

des Herstellers und des Importeurs sowie die subsidiäre Haftung 

jedes Lieferanten unabdingbar. Um allfällige Unklarheiten zur 

Frage der FeststeIlbarkeit des Herstellers (des Importeurs) zu 

vermeiden, könnte die Z 3 des Abs. 1 auch lauten: 

"3. Wenn nicht aufgrund eines Namens, Warenzeichens oder sonstigen 

Erkennungenzeichen auf dem Produkt festgestellt werden kann, jeder 

Lieferant, ... " . 

Das BMFJK spricht sich gegen den in Abs. 2 des § 1322a vorgesehenen 

Selbstbehalt aus. Eine derartige Regelung, die offensichtlich nur 

von dem Gedanken getragen ist, eine überlastung der Gerichte 

durch " Bagatellfälle" hintanzuhalten, würde den praktischen Nutzen 

des Produkthaftungsgesetzes für den Konsumenten bedeutend redu­

zieren. Zudem ist festzuhalten, daß ein derartiger Selbstbehalt 

für einen schuldlos Geschädigten der österreichischen Rechtsordnung 

insgesamt fremd ist. 
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Nach Ansicht des BMFJK werden Verbraucher nicht erst durch den 

Selbstbehalt von der Beschreitung des Prozeßweges abgehalten, 

sondern bereits vom Prozeßkostenrisiko, welchps auch betrags­

mäßig deutlich höher ist als der vorgesehene Selbstbehalt. 

Zudem muß betont werden, daß in der Mehrzahl der Produkthaftungs­

fälle ein Betrag von S 5.000,- gar nicht erreicht wird und eine 

Regelung, in d�r gerade die typischen Sohadensfälle ausge­

schlossen bleiben , kann daher nicht als sinnvoll erachtet werden. 

Das BMFJK tritt daher für die ersatzlose Streichung dieses 

Selbstbehalts ein; äußersten Falles könnte eine Bagatellgrenze 

in der Größenordnung von S'2.000, - bis S 2.500,- akzeptiert 

werden. 

Der Konzeption als Zugangs barriere widerspricht es zudem auch, 

wenn die Fcr� eines echten Selbstbehalts gewählt wird und nicht 

�ielmehr ei�e 83gatellgrenze. bei der en (lber3ch�eiten jer 

:reS3.mte :'2-:::!;'1lens::::etr 3.g eingefordert werden könnte. 

��r Sc!;i�e� jqv�n ahh�ngig ge�qcht �ird. daß die beschädigte 

3��he tat9j�hlich haupts�chljch Z� �� i v a tem Ge- oder Verbrauch 

stimmung ZG zahlreichen Auslegungsschwierigkeiten kommen wird, 

die sich nachteilig auf die Rechtssicherheit auswirken, ist es 

auch rechts pol i tsch nicht einzusehen, weshalb ein- und dieselbe 

Sache unterschiedlich behandelt werden soll, abhängig nur davon, 

ob sie das einemal prLvat oder das anderemal geschäftlich ver­

wendet wird. 

Sofern daher der Abs. 2 des § 1 322a nicht überhaupt ersatzlos 

gestrichen wird, sollte er lauten: "(2) Ersatz für die 

Beschädigung einer Sache ist nach Abs. nur zu leisten, wenn 

die beschädigte Sache von einer Art ist, wie sie gewöhnlich für 

den privaten Gebrauch bestimmt ist." 

Abs. 3 des§1 322a gibt insoferne 

in Verbindung mit § 1 322c Abs. 

Fragen auf, als - insbesondere 

1 Z 1 lit. e und § 1 322f Abs. 1 _ 
ni c h t ein d e u t i g k 1 a r ist, daß der Geschädigte den HerstelJ er deR Gesamt-
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produkts auch auf den Schaden, der am Gesamtprodukt selbst entstanden ist. 

in Anspruch nehmen kann und lediglich das fehlerhafte Teilprodukt selbst 

nicht ersatzfähig ist.Das ist besonders wichtig, wenn man sich vor Augen 

hält, daß beispielsweise durch einen fehlerhaften Autoreifen ein Total­

schaden am gesamten Fahrzeug entstehen kann. 

In diesem Fall ist es jedenfalls möglich, den Hersteller bzw. Importeur 

des fehlerhaften Reifens auf den Ersatz des Fahrzeugwertes in Anspruch zu 

nehmen. Es ist jedoch genauso möglich, vom Autohersteller bzw. -importeur 

Schadenersatz zu fordern. Für diesen Fall ist durch eine sprachliche Ver­

besserung des Abs. 3 unmißverständlich klarzustellen, daß dieser Schadener­

satz selbstverständlich den Schaden am Fahrzeug einschließt. Beim gegebenen 

Beispiel ist also der fehlerhafte Reifen das den Ersatzanspruch auslösende 

(Teil-) Produkt; das Gesamtprodukt "Auto" (abgesehen vom Reifen) ist aber 

bereits ein (ersatzfähige) andere Sache im Sinne des Abs. 1, obgleich 

auch der Inverkehrbringer dieses Gesamtprodukts ersatzpflichtig ist. 

Für den Verbraucher wird jedenfalls die Wahlmöglichkeit, ob er den Her­

steller des End- oder des Teilprodukts in Anspruch nimmt, bestehen 

bleiben müssen. Problematisch ist es in diesem Zusammen-

hang jedoch, daß sich der t:T-L.e\..g"cl' des TeilpDoduktes dadurch von der 

naftung befreien kann, daß er beweist, daß der Fehler durch die 

Konst,uktion des Produktes, in '"elches das Teilprodukt eingear­

beitet worden ist, oder durch die Anleitungen des Herstellers 

des Produkts verursacht worden ist. Dadurch entsteht eine 

beträchtliche Rechtsunsicherheit beim Geschädigten, der im Regel­

fall nicht in der Lage ist zu beurteilen, ob der Fehler in der 

Konstruktion oder in den Anleitungen des Herstellers des End­

produktes gelegen ist; er riskiert daher langwierige Prozeß­

führung, die möglicherweise - wenn dem Teilprodukthersteller 

der entsprechende Nachweis gelingt - für den Geschädigten er­

folglos bleibt. 

Nach Ansicht des BMFJK wäre es daher jedenfalls vorzuziehen den 
, 

§ 1322c Abs. 1 Z 1 lit.e ersatzlos zu streichen, zumal ent­

sprechende Regreßmöglichkeiten für de� Hersteller des "unschul­

digen" Teilproduktes bestehen. 
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Der Abs. 4 des § 1322a ist nach Ansicht des BMFJK nicht er­

forderl ich, da ohnedies davon auszugehen ist, daß die 

Spezial haftpfl ichtnormen unberührt bleiben. Allenfalls könnte 

in einem Art. 111 des Produkthaftungsgesetzes auf die Aufrecht­

erhal tung der Spezial haftpflicht normen hingewiesen werden. 

Das BMFJK weist darauf hin, daß ausl ösender Umstand für einen 

Schadenersatzanspruch nach dem Produkthaftungsgesetz nicht 

der "Fehler", sondern die "Fe'üerhaftigkeit" eines Produktes 

ist. Diesbezüg l ich soll te die Textierung des § 1322a angepaßt 

'werten. 

Ein besonderes Anl iegen des BMFJK ist es, die Rechtsposition des 

Verbrauchers soweit zu verbessern, daß derjenige, der ein 

fehlerhaftes Produkt in den Verkehr bringt, tats�chlich damit 

rechnen muß, erfolgreich auf Schadenersatz in Anspruch genommen 

zu �erden. Um dies zu erreichen, schl �gt das BMFJK fol genden 

neuen ADS. 2 des § 1322a vor (die bisherigen Abs�tze 2 - 4 w�ren 

entsprechend umzubenennen): 

" Für d ie Gel tendmachung des Schadenersatzanspruches reicht es 

aus, wenn die Feh l erhaftigkeit des Produkts, der Schaden und die 

Kausalit�t der Feh lerhaftigkeit für den Schadenseintritt unter 

Berücksichtigung der Umst�nde al s  wahrscheinlich dargetan werden. " 

Zu § 1322b: 

Im Sinne der bereits eingangs erw�hnten Überlegungen spricht 

sich das BMFJK für eine deutliche Reduzierung der vorgesehenen 

Ausnahmebestimmungen aus. Die Charakteristik der Produkthaftung 

als eine Art Gef�hrdungshaftung für Gefahren, die insbesondere 

aus der industriell en Massenproduktion entstehen, schließt es 

keineswegs aus, auch landwirtschaftl iche Erzeugni�se in den 

Anwendungsbereich des Produkthaftungsgesetzes einzubeziehen. Ja 

es ist im Gegenteil sogar davon auszugehen, daß gerade auch im 

l andwirtschaftlichen Bereich - zu denken ist an Gefahren durch 
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Pestizide und Herbizide - eine Gefährdung durch fehlerhafte 

Produkte gegeben ist, die die Einbeziehung in eine Gefährdungs­

regelung geradezu verlangt. Das BMFJK befürwortet daher eine 

ersatzlose Streichung der Ausnahmebestimmung für landwirt-

schaftliche Naturprodukte und Jagderzeugnisse Völlig un-

verständlich bleibt, weshalb zwischen landwirtschaftlichen 

Naturprodukten und Jagderzeugnissen unterschieden wird, was 

ihre Verarbeitung betrifft. Gerade der Begriff der Verarbeitung 

wird nach Ansicht des BMFJK Auslegungsschwierigkeiten mit sich 

bringen, die zu Rechtsunsicherheiten führen können. 

Das BMFJK hält fest, daß die vorgesehene BerUcksichtigung 

aller Umstände, insbesondere "des Gebrauchs des Produktes, mit 

dem billigerweise gerechnet werden kann, ein unverzichtbarer 

Bestandteil der D�inition der Fehlerhaftigkeit ist. Eine 

Einschränkung, etwa in der Form, daß lediglich "der bestim­

mungsgemäße Gebraucht; zu berücksichtigen sei, kann nicht 

akzeptiert werden. 

Jer Abs. 3 ses § 1322b ist nach Ans icht des BMFJK entbehrlich. 

Zu § 1322c: 

Der Ausschluß der Haftung, wenn der Fehler darauf zurückzu­

führen ist, daß das Produkt verbindlichen hoheitlich erlassenen 

Normen entspricht, ist sicher vertretbar. Das BMFJK tritt 

jedoch gegen Bestrebungen auf, wonach bereits ilie Tatsache, 

daß ein Produkt verbindlichen hoheitlich erlassenen Normen ent­

spricht, eine 2:xkulpierung m öglich macht. Dies würde zu den 

absurden Konsequenzen führen, daß beispielsweise ein Gerät, 

welches etwaigen bestehenden Normen bezüglich der Außenab­

messungen entspricht, selbst bei einer gänzlich davon unab­

hängigen Fehlerh�tigkeit nicht mehr vom Schutzbereich der 

Produkthaftung umfaßt wäre. 
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Je" Ausschluß de "H::xftunp f��r- das Entwicklungsrisikos bringt zweifel­

�os eine gewisse �inschränkung des Umfangs der Haftung mit sich. 

:e�ncch ist 2u�gru�d der u�übersehbaren Schwierigkeiten, die 

tei ei�e" Ei��eziehung �ieses �ntwicklungsrisikos aufträten, 

ei�e - zumi:idest vo"lsufige - Ausklammerung auch nach Ansicht 

des BM�JK vertretbar. In diesem Fall wäre es jedoch notwendig, 

st"enge So"g�altsp flichten des Herstellers bzw. Importeurs be­

tref�end eine lau�ende Produktbeobachtung zu statuieren. Dies­

�ezüglich w�re eine Regelung, wie sie beispielsweise im 

Ministerialentwurf des Chemikaliengesetzes angedeutet wird, in 

�as Produ�thaftu�gsgesetz einzufügen. Diese könnte lauten: 

"Wer als Hersteller oder Importeur Produkte in Verkehr bringt, 

ist verpflichtet, sich auch nach deren Inverkehrsetzen über 

alle Tatsachen und Umstände zu in formieren, die auf eine 

?ehlerhaftigkeit der Produkte hinweisen. Zu diesem Zwecke ist 

insbesondere die bezughabende allgemein zugängliche sowie auch 

wissenschaftliche Literatur zu beobachten und auszuwerten. 

�rgibt sich aufgrund der Produktbeobachtung oder der Beobachtung 

und Auswertung sonstiger 

Fehlerhaftigkeit eines 

Informationen ein Hinweis auf die 

inverkehrgesetzten Produktes so hat 

der Hersteller bzw. Importeur unverzüglich geeignete Maßnahmen 

zu treffen, um eine Schädigung von Personen oder Sachen hint­

anzuhalten." 

Wie bereits in den Anmerkungen zu § 1322a erwähnt, ist nach 

Ansicht des BMFJK der § 1322c Abs. 1 Z. lit. e ersatzlos 

zu streichen. 

Die Begünstigung des Herstellers oder Importeurs, der hinsicht­

lich der Beweislast im § 1322c Abs. Z. 2 deutlich entlastet 

wird, ist nach Ansicht des BMFJK sachlich nicht begründet und 

Kann daher ebenso entfallen. 
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�uch die Haftungshöchtsgrenze von 1 Mrd. S ist rechtsdogmatisch 

n�cht z u fr i ea enste l lend begrUndbar. Ein Wegfall dieser Haftungs­

höchs t g renz e wUrje auch nicht die Versicherbarkeit des Produkt-

ha:tungsris��os gefährden . 

Sollte die Haftungshöchstgrenze jedoch nicht wegfallen, so 

mUßte jedenfalls eine Veränderung des Abs. 2 erfolgen, die 

bei Serienschäden eine Dut'chbrechung der Haftungshöchstgrenze 

vorsieht. Es ist - gerade auch im Hinblick darauf, daß kein 

Aufteilungsverfahren vorgesehen ist - nicht einzusehen, daß 

Geschädigte bei einem Serienschaden ganz leer ausgehen, wenn 

sie nicht unter den zeitlich Ersten sind, die ihren Anspruch 

geltend machen. 

Zu § 1322c: 

Die Regelung des § i322C w i rd vom BMFJK ausdrUcklich begrUßt. 

Mit cieser Regelung kann die Lehre vom "Vertrag mit Schutz­

wirkungen 2ugunsten Dritter" nunmehr auch auf den "innocent 

�ystander" angewandt werden, was eine deutliche Verbesserung 

der Rechtslage mit sich bringt. 

Um die Erleichterung der Beweislastverteilung, die zu § 1322a 

vorgeschlagen wurde, auch für die Verschuldenshaftung nach 

§ 1322d anwendbar zu machen, wäre in einem Abs. 2 des § 1322d 

ein diesbezüglicher Hinweis (etwa: "(2) § 1322a Abs.2 ist 

sinngemäß anzuwenden. ") vorzusehen. Dabei wird bereits auf den 

vom BMFJK vorgeschlagenen neuen Abs. 2 des § 1322a verwiesen; 

Der Hinweis auf die "in dessen Abs�-2 umschriebene Beschrän­

kung " müßte daher entsprechend angepaßt werden, wobei - wie 

bereits erwähnt - eine weitestgehende Reduzierung dieser Be­

schränkung vom BMFJK angestrebt wird. 
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Zu § 1322f: 

Die Regel ung des § 1322f ist nach Ansicht des BMFJK in der 

Formulierung nicht gänzl ich gel ungen. Der Abs. 1 soll offenbar 

über eine Regel ung des Rückgriffs die Primärhaftung des Her-

s tell ers eines feh lerhaft en P rod uk tes s ta t uieren. Dies is t 

jedoch aus dem Text nicht eindeutig zu erschl ießen. Es ist 

daher eine sprach lich klarere Formul ierung anzustreben, etwa: 

"Wer aufgrund des § 1322a einem Geschädigten ersatzpflichtig 

ist, kann - sofern die Fehlerhaftigkeit des Produktes 

weder von ihm noch von einem seiner Leute verursacht worden 

ist - vom Hersteller des fehlerhaften Produkts Rückersatz 

verl angen. Sind ihm danach Mehrere r'Ückersatzpflichtig, so 

ha f t e n sie z ur u n g e t eil t e n Ha n d . " 

Zu § 1489: 

Zunächst ist festzuhal ten, daß nach Art. 10 der EG-Richtlinie 

die subjektive Verjährungsfrist zwar 3 Jahre beträgt, allerdings 

beginnend mit dem Tage, an dem der Kläger von dem Schaden, dem 

Feh l er und der Identität des Herstellers Kenntnis erlangt hat. 

Diesbezüglich ist die österreichische Rechtslage nach § 1 4 89 ABGB 

für den Geschädigten etwas ungünstiger, als ledigl ich der 

Schaden und die Person des Schädigers bekannt sein müssen. 
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Einer generellen Verkürzung de r absoluten Verjährungsfrist kann 

vom BMFJK nicht zugestimmt werden. Dies insbesondere, da die 

österreichische Judikatur noch - trotz vielleicht'nli."cht unberechUgter 

Kritik- an �e� Au ffassung festhält, daß die absolute Verjährungs­

frist mit dem schädigenden Ereignis zu laufen beginnt. Gerade 

im Bereich der Produkthaftung, in dem das schädigende Ereignis 

das Inverkehr bringen eines fehlerhaften Produktes ist, kann 

es vielfach dazu kommen, daß Schäden erst relativ spät - auch 

erst nach Ablauf von 10 Jahren - auftreten. Es erscheint daher 

nicht sinnvoll, die generelle Verjährungsfrist und somit auch 

die Verjährungsfrist für die Haftung aus Verschulden etwa nach 

§ 1322d auf 10 Jahre zu verkürzen; allenfalls kann einer Ein­

schränkung der Verjährungsfrist für "echte" Produkthaftungs­

fälleCalso für jene Fälle, in denen aufgrund des § 1322a Ersatz 

geleistet werden muß) zugestimmt werden. 

Zu Art. 11: 

Der Termin des Inkrafttretens wird vom BMFJK begrüßt und es wird 

ausdrücklich carauf hingewiesen, daß einer etwaigen Verzögerung 

des Inkraftretens vom BMFJK massiv entgegengetreten wird. 
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111. Zur Deckungsvorsorge 

Der größte Schwachpunkt des vorliegenden Gesetzesentwurfs ist 

die mangelnde Pflicht der Hersteller, Importeure und sonstiger 

Lieferanten, fUr eine entsprechende Deckung im Schadensfall 

vorzusorgen. Es kann sicher davon ausgegangen werden, daß 

große und seriöse Firmen durch den Abschluß entsprechender 

Betriebshaftpflichtversicherungen oder die Bildung von RUck­

lagen Vorsorge treffen werden, um im Falle der Inanspruchnahme 

durch einen Geschädigten wirtschaftlich in der Lage zu sein, 

den Schaden zu tragen. Gerade aber bei Importprodukten, die 

oft durch Gesellschaften mit beschränkter Haftung einge-

fUhrt werden, stellt sich das Problem, daß die Importeure 

bereits bei der Geltendmachung relativ geringfUgiger Produkt­

haftungsansprUche sich auflösen bzw. Konkurs anmelden müssen. 

Damit kann es einem Geschädigten passieren, daß er zwar einen 

privatrechtlichen Anspruch auf Schadenersatz hat, diesen je­

doch mangels Vermögen des Ersatzpflichtigen nicht durchsetzen 

kann. Eine Produkthaftung, die derartige Möglichkeiten offen 

läßt, verliert deutlich an Wert. 

Das Produkthaftungsgesetz hat daher in geeigneter Weise darauf 

hinzuwirken. daß potentiell Ersatzpflichtige Vorsorge für eine 

allfällige Inanspruchnahme aufgrund des ProdukthaftungE'gesetzes 

treffen. Eine direkte Verpflichtung zum Nachweis des Abschlusses 

einer Versicherung oder sonstiger geeigneter Deckungsvorsorge 

ist, wenngleich in anderen Bereichen (etwa Kraftfahrhaftpflicht 

oder Atomhaftpflicht) eine derartige Verpflichtung besteht 

und auch funktioniert, für den Bereich der Produkthaftung wohl 

nur schwer administrierbar. Vorzuziehen ist daher, indirekt 

wirkende Regelungen zu treffen. 

Das BMFJK muß jedenfalls darauf bestehen, daß eine Art faktischer 

Versicherungspflicht bzw. Pflicht zur Deckungsvorsorge im 
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Produkthaftungsgesetz vorgesehen wird. Diese wäre in einem 

neuen Art. 11 des Produkthaftungsgesetzes zu regeln. Eine 

derartige Bestimmung könnte beispielsweise eine subsidiäre 

persönliche Haftung der entscheidungsbefugten Personen des 

ersatzpflichtigen Unternehmens vorsehen. Dies für den Fall, 

daß das Unternehmen einer Verpflic�ltung zum Schadenersatz 

aufgrund des Produkthaftungsgesetzes vor allem aufgrund 'unzu­

reichender Versicherung gegen dieses Risiko nicht nachkommen 

kann. 

Dies würde einen indirekten Zwang zur angemessenen Versicherung 

des Produkthaftungsrisikos bewirken. In einem Abs. 2 des Art. 11 
könnte der Begriff der angemessenen Versicherung noch näher 

definiert werden, wobei davon auszugehen ist, daß eine Ver-

sicherung dann angemessen ist, wenn sie geeignet ist, die 

vorhersehbaren Schäden abzudecken. Dies ist eine im wesentlichen 

versicherungsmathematische Frage, die selbstverständlich unter 

Zugrundelegung versicherungsmathematischer Methoden und betrieb­

licher Risikokennziffern zu klären ist. Sollte eine derartige 

Versicherung nicht bestehen und das Unternehmen auch keine 

ausreichenden Rückstellungen gebildet haben und daher bei einem 

Schade�ersatzanspruch des Geschädigten nicht zahlungsfähig sein, 

so wären die nach den Umständen entscheidungsbefugten Personen 

des Unternehmens persönlich zur Haftung heranzuziehen. 

Wesentlich ist auch, daß die Unternehmen für eine entsprechende 

Versicherungsdeckung nicht nur für den Zeitraum des Bestandes 

des Unternehmens vorsorgen, sondern für den gesamten zur Klags­

einbringung zur Verfügung stehenden Zeitraum. Sollte ein Unter­

nehmen aufgelöst werden, so müßte eine entsprechende Ver­

sicherungsdeckung für zumindest 10 Jahre weiterfu�n gegeben 

sein. Wenn dies nicht der Fall ist, wHren wiederum die im 

Unternehmen zum Zeitpunkt der Auflösung entscheidungsbefugten 

Personen persönlich heranzuziehen. 
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Das Nichtversichern gegen das Produkthaftungsrisiko wäre 

nach Ansicht des BMFJK möglicherweise sogar geeignet, bei 

infolgedessen aufgetretener Zahlungsunfähigkeit eine straf­

rechtliche Verantwortlichkeit des Unternehmers bzw. seiner 

leitenden Angestellten wegen des Vergehens der fahrlässigen 

Krida nach § 159 Abs. 1 Z. 1 Strafgesetzbuch zu begrUnden. 

Gegebenenfalls wäre jedoch auch eine Erweiterung dieser Straf­

bestimmung im Strafgesetzbuch denkbar, indem die demonstra­

tive Aufzählung ergänzt wird. 

Da den Unternehmen nicht zugemutet werden kann, Versiche-

rungen in unbegrenzter Höhe abzuschließen, sollte zur Abdek­

kung von Großschäden - also Schäden, die durch eine angemes­

sene Versicherung nicht mehr gedeckt sind - eine Fondslösung 

eingefUhrt werden. Beispielsweise könnte ein jE::rf�rti6er, beim [,lV] 
fUr Finanzen einzurichtender Fonds aus Beiträgen der 

Versicherungsunternehmen gespeist werden, wobei die Versicherer 

einen bestimmten Prozent- bzw. Promil�satz der bei ihnen ge­

haltenen Betriebshaftpflichtversicherungen an diesen Fonds 

abfUhren mUßten. Eine diesbezUgliche Verordnungs ermächtigung 

kmnte berei ts im neuzuschaffenden Art. 11 des Produkthaftungs­

gesetzes vor-gesehen werden. 

In diesem Fall wären fUr das BMF jedenfalls auch entsprechende 

Einsichts- bzw. Kontrollm öglichkeiten vorzusehen, um eine "Ver­

schleierung" des tatsächlichen Geschäftsgangs der Versicherer 

zu verhindern. 

Um tatsächlich eine m öglichst große Präventivwirkung des Pro­

dukthaftungsgesetzes zu erreichen, wäre auch darauf hinzuwirken, 

daß die Prämiengestaltung der Versicherungen sich am spezi­

fischen Risiko der einzelnen Betriebe orientiert und echte 

Anreize zu schadensveremidenden Anstrengungen der Betriebe bietet. 

Der Art. 11 des Entwurfes wäre daher in Art. 111 umzubenennen, 

wobei neben den nun vorgesehenen übergangs- und Schiliuß­

bestimmungen auch ein Hinweis auf unberUhrt bleibende Spezial­

normen en.thalten sein könn te. 
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